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SuedLink Abschnitt E2 - Planänderung des PFB wegen Bauweisenwechsel
   
Gemeinde: Ravenstein-Oberwittstadt   
Flurstück-Nr.: 1966, 2170       
 
 
Neue Erkenntnisse der Vorortsituation im SuedLink-Projekt haben ein Optimierungsbedarf der 
Planung ergeben. Der Vorhabenträger TransnetBW beantragt im Abschnitt E2 des Vorhabens eine 
Änderung der Bauweise (geschlossen in offen). Aufgrund einer Magerwiese mit Obstbaumreihe 
war ursprünglich für diesen Bereich eine geschlossene Querung vorgesehen. Da zwischenzeitlich 
die Obstbaumreihe nicht mehr besteht, wird nun eine offene Querung vom Antragsteller bevorzugt.  
 
Da die Magerwiese außerhalb eines FFH-Gebiets verortet ist und laut Mähwiesenkartierung im den 
Erhaltungszustand C eingestuft ist, kann der offenen Bauweise in diesem Bereich zugestimmt 
werden. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass Rekultivierungsmaßnahmen häufig nicht  den 
gewünschten Erfolg zeigen und so Mähwiesen-Verlustflächen entstehen. Zum Schutz der 
Mähwiese ist der Eingriff daher auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. 
Die untere Naturschutzbehörde bittet um eine rechtzeitige Mitteilung über den Beginn der Bau- und 
Rekultivierungsmaßnahmen, um gegebenenfalls ein behördliches Monitoring einleiten zu können. 
 
Nebenbestimmungen: 

 Die Wiederherstellung der Mähwiese hat gemäß Maßnahmenblatt V 22.3 zu erfolgen.  

 Der Bodenaushub ist außerhalb der Mähwiese zu lagern. 

 Die Errichtung von Baustelleneinrichtungsflächen sowie das Abstellen von Maschinen auf 
der Mähwiese sind zu unterlassen.  

 Der unteren Naturschutzbehörde ist der Beginn der Bau- und Rekultivierungsmaßnahmen 
mitzuteilen.  

 
Unter Berücksichtigung der genannten Nebenbestimmungen erteilt die untere Naturschutzbehörde 
ihre Zustimmung zu dem Vorhaben.  
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